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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15694:2009/prA1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 „Traktoren und 
Land- und Forstmaschinen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 
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Einleitung 

Diese Änderung annulliert und ersetzt Anhang B der EN 15694:2009. 

Dieser neue Anhang B enthält die Definition des Verformungsgrenzbereiches für den Beifahrersitz. Zu diesem 
Zweck wurde die Norm ISO 3411:2000, Earth moving machinery — Human physical dimensions of operators 
and minimum operator space envelope, berücksichtigt, um die hauptsächlichen Körpermaße (z. B. 
Schulterbreite, Beckenbreite und Sitzhöhe) eines sitzenden Bedieners zu charakterisieren, der zum 
95 %-Perzentil gehört. Anschließend wurden diese Maße mit den hauptsächlichen Verformungs-
grenzbereichen/Freiraumzonen verglichen, die für einen Fahrer definiert und in den OECD-Codes, in der 
Norm ISO 21299, die kraftbetriebene Rasenpflegegeräte behandelt, in der Norm ISO 13459, welche sich auf 
Gehäuseabmessungen für Kippfahrzeugsitze bezieht, etc. festgelegt wurden. 
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1 Änderung zu Abschnitt 2 

Streiche die folgende Verweisung: 

ISO 5700, Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structure (ROPS) — Dynamic test 
method and acceptance conditions 

Ergänze folgende Verweisung: 

“ISO 5700:1995, Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structure (ROPS) — Dynamic test 
method and acceptance conditions” 

2 Änderung zu Abschnitt 3 

Ergänze: 

„3.2 
Sitzindexpunkt des Beifahrers 
SIPp 
Punkt in der mittleren Längsebene des Gerätes für die Bestimmung, wenn er auf dem Beifahrersitz 
angeordnet ist 

3.3 
Beifahrer-Verformungsgrenzbereich 
PDLV 
(en. passenger deflection-limiting volume) 
Volumen, das im Verhältnis zu den Bezugsebenen und dem Sitzindexpunkt des Beifahrers (SIPp) festgelegt 
ist und dazu dient, zulässige Grenzwerte und Verformungen zu bestimmen, wenn Bewertungen der 
Schutzvorrichtung im Prüflabor durchgeführt werden 

3.4 
Bezugsebenen 
senkrechte Ebenen, die längs und quer zum Traktor durch den Sitzindexpunkt des Beifahrers verlaufen; es 
wird angenommen, dass sich diese Bezugsebenen bei Belastung horizontal mit dem Sitz verschieben, jedoch 
in ihrer senkrechten Stellung in Bezug zum Traktor oder dem Boden der Umsturzschutzvorrichtung verbleiben 

3.5 
Interferenzbereich 
Teil des Freiraums des Fahrers (OCZ, en: operator clearance zone), wo eine festgelegte höchste Interferenz 
mit dem PDLV zulässig ist 

3 Änderung zu Anhang B 

Streiche Anhang B und ersetze ihn durch die folgenden neuen Anhänge (Anhang B und Anhang C): 
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„Anhang B 
(normativ) 

 
Verformungsgrenzbereich, Prüfabfolge und Annahmekriterien für den 

Beifahrersitz (siehe 5.2) 

B.1 Beifahrer, Verformungsgrenzbereich (PDLV) 

Der Beifahrer-Verformungsgrenzbereich (PDLV) wird ermittelt, indem der Sitzindexpunkt des Beifahrers (SIPp) 
verwendet wird, wie in 3.2 entsprechend der in Bild B.1 angegebenen Maße festgelegt. 

 

Bild B.1 — Beifahrer-Verformungsgrenzbereich (PDLV) 

Es ist ebenfalls zulässig, um vorwärts und rückwärts den SIPp sowie zu jeder Seite zu drehen, jedoch nicht 
mehr als 15° in Bezug auf die quer und längs verlaufenden Bezugsebenen (Bild B.2). 
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Bild B.2 — Rückwärtsgerichtete, vorwärtsgerichtete und seitliche Drehung 

Zusätzlich darf der obere Teil des PLDV höchstens 15° vorwärts und rückwärts in Bezug auf die quer 
gerichtete Bezugsebene geneigt werden, wie in Bild B.3 dargestellt. Diese Neigebewegung geht um eine 
Beugungsachse (FA), wie in Bild B.3 dargestellt. 

 

Bild B.3 — Vorwärts- und Rückwärtsbiegung (Seitenansicht) 

Die insgesamt möglichen Rückwärts- und Vorwärtsbewegungen im PDLV sind in den Seitenansichten in 
Bild B.4 dargestellt. Es ist zulässig, dass der Beifahrer-Verformungsgrenzbereich sich vorwärts, rückwärts und 
zu jeder Seite um den SIPp dreht sowie sich in jedem Teil der Prüfung vorwärts und rückwärts um die 
Biegeachse neigt. 

Der SIPp darf sich aufgrund der Karosserieverformung während der Prüfung bewegen. Wenn das vorkommt, 
behält der PDLV sein Verhältnis zum SIPp. 
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Legende 
a Rückwärtsneigung 
b Rückwärtsdrehung 
c Vorwärtsneigung 
d Vorwärtsdrehung 

Bild B.4 — Gesamtbewegungen in Rückwärts- und Vorwärtsrichtung 
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